
 

 

 
 

 

www.allschwil.ch 
 
  

Kontakt: Andreas Meyer 
Direktwahl: +41 61 486 27 04 
Hauptwahl: +41 61 486 25 25 
andreas.meyer@allschwil.bl.ch 

 
 
Allschwil, 11. Juni 2025 
Dok-ID: 2025-0071 / 82377 

 

Frau Regierungsrätin Kathrin Schweizer 

Rathausstrasse 2 

4410 Liestal  

Gemeindeverwaltung Allschwil 

Sicherheit – Einwohnerdienste – Steuern 
Sicherheit 
Baslerstrasse 111 
4123 Allschwil 

 

 

Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens zur Teilrevision des Dekrets betreffend die 

kantonale Zuständigkeitsordnung zum Eidg. Luftfahrtgesetz (SGS 436.1) in Erfüllung der 

Postulate 20191343 «Drohnenflugverbot – Wer hat die Kompetenz dafür?» und 2019/341 

«Verbot von unbemannten Luftfahrzeugen in Kompetenz der Gemeinden» 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 

Der Gemeinderat Allschwil bedankt sich für die Möglichkeit einer Stellungnahme zur geplanten 

Gesetzesänderung.  

Die geplante kantonale Regelung bringt aus Sicht des Gemeinderates Rechtssicherheit und stärkt die 

kommunale Handlungskompetenz, ohne dabei in die Gemeindeautonomie übermässig einzugreifen. Der 

Kanton und die Gemeinden erhalten klare Zuständigkeiten, die im Einklang mit dem Bundesrecht und den 

Vorgaben des BAZL sind. Der Gemeinderat Allschwil erachtet es allerdings als wichtig, Polizei, Feuerwehr 

und Zivilschutz auch im Rahmen von Übungen Drohnenflüge zu ermöglichen, denn nur was geübt wurde, 

kann im Einsatz auch zuverlässig funktionieren. 

Der Gemeinderat ist ansonsten mit den vorgeschlagenen Gesetzesänderungen einverstanden. 

 

Freundliche Grüsse 

  

Franz Vogt 

Gemeindepräsident 

Patrick Dill 

Leiter Gemeindeverwaltung 

 

  

    


